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Information an alle Schulen 
bezüglich e-Rechnungen für Unterrichtsmittel eigene r Wahl 

 

 

• Änderung - Rechnungsempfänger 

Seit 1. Jänner 2014 können Rechnungen für im Rahmen der Schulbuchaktion angeschaffte 

"Unterrichtsmittel eigener Wahl" vom (Schulbuch)Händler nur mehr  als e-Rechnung  an das 

zuständige Kundenteam der Finanzämter  zur Bezahlung eingereicht werden. 

Inländische Händler sind von den Schulen auf das Erfordernis der Übermittlung einer e-

Rechnung und das dazu vorgesehene Unternehmensportal (www.erb.gv.at) hinzuweisen.  

 

• Bestätigung der Schule über Erhalt der Ware 

Für die Schule ist dabei zu beachten, dass der (Schulbuch)Händler der Lieferung für 

Unterrichtsmittel entweder einen Lieferschein oder eine Rechnungskopie anschließt, 

welche/r von der Schule  auf die Richtigkeit der Lieferung zu prüfen ist und folglich darauf die 

sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bestätigen und mit Schulstempel und Unterschrift zu 

unterfertigen ist.  

Der bestätigte Lieferschein  bzw. die bestätigte Rechnungskopie  ist umgehend  an den 

(Schulbuch)Händler  zu übergeben  respektive zu retournieren , da e-Rechnungen nur 

gemeinsam  mit dem bestätigten Lieferschein/der bestätigten Rechnungskopie eingereicht 

werden sollten. 

 

• Wichtige Information  

� Einkäufergruppen  (EKG) der Kundenteams Finanzämter 

� UID Nummer  der Kundenteams Finanzämter 

� Zusammensetzung der Auftragsreferenz  

 

Die im Rahmen der Rechnungslegung notwendige Bekanntgabe der Auftragsreferenz soll 

nach folgendem Muster erfolgen: 

 

Einkäufergruppe:UEW-P, SKZ  (P für Profan) 

Einkäufergruppe:UEW-R, SKZ  (R für Religion) 

 

z.B.: Volksschule in Wien, SKZ 922021, Lieferung für Religion 

 Auftragsreferenz: H11:UEW-R, SKZ 922021 

 
 

Achtung: Aufgrund technischer Vorgaben muss nach der Einkäufergruppe immer ein  
 Doppelpunkt  gesetzt und ohne Abstand  weitergeschrieben werden! 
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Kundenteams EKG UID Nummern: 

FLAG FA WIEN 4/5/10 EKG H11 ATU 68008657 

FLAG FA KLAGENFURT EKG H12 ATU 57860513 

FLAG FA GRAZ-STADT EKG H13 ATU 57850016 

FLAG FA LINZ EKG H14 ATU 57847334 

FLAG FA SALZBURG-STADT EKG H15 ATU 57853503 

FLAG FA FELDKIRCH EKG H16 ATU 57845103 

FLAG FA INNSBRUCK EKG H17 ATU 57879923 

 

 

Teilen sie ihrem Händler mit, dass die Kreditorennummer  beim zuständigen  

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend - Abteilung II/8  

 

Frau Claudia Hamm 01/71100 - 3332 oder  

Frau Ursula Schiestl 01/71100 - 3298  

 

zu erhalten ist.  
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Generelle Information zu Unterrichtsmittel eigener Wahl 

 

1) Beantragung und Fixierung 

Sollen Unterrichtsmittel eigener Wahl angeschafft werden, muss zuerst  die Beantragung  in 

der SBA-Online  erfolgen und der Betrag dafür fixiert  werden.  

 

Eingereichte Rechnungen können nur nach erfolgter Fixierung eines Betrages einer 

Erledigung zugeführt werden, da erst durch die Fixierung das in der SBA-Online 

ausgewiesene Budget an die Kundenteams der Finanzämter weitergeleitet wird. 

 

 

2) Richtlinien und Budget 

Rechnungen mit Rechnungsbeträgen , die über  dem von der Schule verfügbaren  UEW-

Budget  liegen oder Bestellungen von Unterrichtsmitteln, die nicht den UEW-Richtlinien  

entsprechen , können von den Kundenteams der Finanzämter nicht ausbezahlt werden  und 

müssen gelöscht  werden.  Nach erfolgter Information seitens der Kundenteams an den 

Händler, muss von diesem eine neuerliche e-Rechnung erstellt und eingereicht werden.  

 

Die Schulen werden daher darauf aufmerksam gemacht, dass nur solche Unterrichtsmittel 

bestellt werden, die den UEW-Richtlinien des BMWFJ (s. Link in SBA-Online) entsprechen 

und auch die zur Verfügung stehenden budgetären Mittel für Unterrichtsmittel eigener Wahl 

nicht überschritten werden. 

 

Unterrichtsmittel, die nicht von den Kundenteams aus oben genannten Gründen bezahlt 

werden können, sind folglich entweder von der Schule an den Händler zu retournieren oder 

von der Schule direkt zu begleichen. In diesem Fall wird für die Schule eine neuerliche 

Rechnung ausgestellt.  

 

Bestellungen  EU-Ausland 

Bei Bestellungen im EU-Ausland ist die Hinzurechnung der 20%igen (u.a. Lernspiele) bzw. 

10%igen (Bücher) Erwerbssteuer zum Nettopreis zu berücksichtigen. Auf den 

innergemeinschaftlich steuerfreien Rechnungen ist die UID-Nr. des Finanzamtes (Blatt 1) und 

die Lieferadresse der Schule anzuführen. 

 

 

 


